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Städtisches Gymnasium Kamen 

 
 

Schulfahrten und Schwimmunterricht 
 

 

Laut den Richtlinien für Schulfahrten sind Schulfahrten Schulveranstaltungen: 

„Gemäß § 43 Abs.1 SchulG sind Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme verpflichtet. 

Auf Schüler/innen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen ist bei der 

Gestaltung Rücksicht zu nehmen, damit auch für sie die Teilnahme möglich und 

zumutbar ist.“ 

 

Am Städtischen Gymnasium Kamen sind derzeit neben Tagesausflügen folgende 

Fahrten im Schulprogramm fest verankert (das Programm wird gerade überarbeitet): 

  

• Kennenlernfahrt in der Jahrgangsstufe 5 

• Skikompaktkurs in der Jahrgangsstufe 9 

• Leistungskursfahrt in der Oberstufe 

 

Die Teilnahme an diesen Tagesausflügen und Fahrten ist absolut verpflichtend. 

 

 

 

Der Schwimmunterricht in den Jahrgangsstufen 6 und 8 ist integraler Bestandteil des 

Sportunterrichtes und daher ebenfalls verpflichtend. Eine Befreiung vom 

Schwimmunterricht ist nur mit fachärztlicher Bescheinigung möglich. Bei berechtigten 

Zweifeln findet eine amtsärztliche Überprüfung statt. 

 

 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme: 

 

 

 

Name des Kindes: _______________________________ 

 

 

_________________   ____________________________________ 

Datum     Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
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